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Klagsänderung. 

§. 235. 

(1) Zu einer Änderung der bei Gericht überreichten Klage, und namentlich zu einer Erweiterung des 
Klagebegehrens, durch welche die Zuständigkeit des Processgerichtes nicht ausgeschlossen wird, ist der 
Kläger vor Eintritt der Streitanhängigkeit stets berechtigt. 

(2) Nach Eintritt der Streitanhängigkeit bedarf es hiezu der Einwilligung des Gegners; mit dieser 
Einwilligung ist eine Änderung der Klage auch dann zulässig, wenn das Prozeßgericht für die geänderte 
Klage nicht zuständig wäre, sofern es durch Parteienvereinbarung zuständig gemacht werden könnte oder 
die Unzuständigkeit nach § 104 Abs. 3 JN geheilt wird. Die Einwilligung des Gegners ist als vorhanden 
anzunehmen, wenn er, ohne gegen die Änderung eine Einwendung zu erheben, über die geänderte Klage 
verhandelt. 

(3) Das Gericht kann eine Änderung selbst nach Eintritt der Streitanhängigkeit und ungeachtet der 
Einwendungen des Gegners zulassen, wenn durch die Änderung die Zuständigkeit des Prozeßgerichtes 
nicht überschritten wird und aus ihr eine erhebliche Erschwerung oder Verzögerung der Verhandlung 
nicht zu besorgen ist. 

(4) Als eine Änderung der Klage ist es nicht anzusehen, wenn ohne Änderung des Klagegrundes die 
thatsächlichen Angaben der Klage und die in derselben angebotenen Beweise geändert, ergänzt, erläutert 
oder berichtigt werden, oder wenn, gleichfalls ohne Änderung des Klagegrundes, das Klagebegehren in 
der Hauptsache oder in Beziehung auf Nebenforderungen beschränkt oder statt des ursprünglich 
geforderten Gegenstandes ein anderer Gegenstand oder das Interesse gefordert wird. 

(5) Es ist weder eine Änderung der Klage noch eine Änderung der Partei, wenn die 
Parteibezeichnung auf diejenige Person richtiggestellt wird, von der oder gegen die nach dem Inhalt der 
Klage in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise, etwa durch die Anführung der Bezeichnung ihres 
Unternehmens, das Klagebegehren erhoben worden ist. Eine solche Berichtigung ist in jeder Lage des 
Verfahrens auf Antrag oder von Amts wegen vorzunehmen, gegebenenfalls durch die Anwendung der 
§§ 84 und 85. 


